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Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Mario Lindner, Kolleginnen und Kollegen haben am 9.
Oktober 2023 unter der Nr. 16528/J-NR/2023 an mich eine schriftliche parlamentarische

Anfrage betreffend , Exekutionen & Pfandungen im Zuge der Teuerungswelle” gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 3:
e 1. Wie viele Geldforderungsexekutionen gab es Gsterreichweit in den Jahren 2018 bis
2023 (2. Quartal)? Bitte um Aufschliisselung nach Bundeslédndern und Quartalen.
a. Liegen lhnen Daten liber die durchschnittlichen Exekutionshéhen oder die
Einkommens- und Altersstruktur der Betroffenen vor? Wenn ja, schliefSen Sie diese
bitte der Anfragebeantwortung an.
b. In wie vielen Féllen handelte es sich dabei um eine Lohn- und Gehaltsexekution?
Bitte um Aufschliisselung nach Bundesléndern und Quartalen.
e 2. Wie viele Fahrnisexekutionen gab es Osterreichweit in den Jahren 2018 bis 2023 (2.
Quartal)? Bitte um Aufschliisselung nach Bundeslédndern und Quartalen.
a. Liegen lhnen Daten liber die durchschnittlichen Exekutionshéhen oder die
Einkommens- und Altersstruktur der Betroffenen vor? Wenn ja, schliefSen Sie diese

bitte der Anfragebeantwortung an.
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e 3. Wie viele Liegenschaftsexekutionen gab es Osterreichweit in den Jahren 2018 bis
2023 (2. Quartal)? Bitte um Aufschliisselung nach Bundeslédndern und Quartalen.
a. Liegen lhnen Daten liber die durchschnittlichen Exekutionshéhen oder die
Einkommens- und Altersstruktur der Betroffenen vor? Wenn ja, schliefSen Sie diese

bitte der Anfragebeantwortung an.

Aus Anlass der Anfrage wurde eine Auswertung der elektronischen Register der
Verfahrensautomation Justiz durch die Bundesrechenzentrum GmbH vorgenommen. Die
Auswertungsergebnisse zur Fallzahlenentwicklung sind der Anfragebeantwortung

angeschlossen.

Daten Uber Einkommens- und Altersstrukturen der Verpflichteten liegen nicht vor. Eine
Aufschlisselung der Geldforderungsexektionen nach Lohn- und Gehaltsexekutionen ist

automationsunterstitzt leider nicht moglich.

Zur Frage 4:
e  Welche konkreten Schliisse zieht Ihr Ressort aus der Entwicklung von Pféindungen und
Exekutionen in den vergangenen Jahren, insbesondere hinsichtlich der besonderen

Belastungen durch die andauernde Teuerungswelle?

Die Auswertung dieser Daten zeigt, dass im Hinblick auf die Fahrnis- und
Forderungsexekutionen die Anzahl der Verfahren vom 1. bis zum 3. Quartal 2018 am
hochsten war und bis Ende 2019 auch durchwegs hoch blieb. Bei den
Zwangsversteigerungsverfahren stieg die bereits 2018 hohe Anzahl der Verfahren im Jahr
2019 noch weiter an. 2020 kam es zeitweise zu einer deutlichen Reduktion der Verfahren
in allen Bereichen. Dies dirfte auf die Pandemie und die in der Zeit getroffenen

MaRnahmen zuriickzufihren sein.

Ab dem 3. Quartal 2020 stieg die Zahl der Verfahren bei den Fahrnisexekutionen wieder an
und blieb ab dem 3. Quartal 2021 bis zum 3. Quartal 2023 mit Schwankungen relativ
konstant, ohne jedoch das Niveau der Jahre 2018 und 2019 zu erreichen (mit Ausnahme
des 4. Quartals 2022, in welchem die Verfahren auf das Hochstniveau des 1. Quartals 2018

anstiegen).

Bei den Forderungsexekutionen gab es eine Reduktion der Verfahren im Jahr 2020. Ab dem
3. Quartal 2020 stieg die Zahl der Verfahren bei den Forderungsexekutionen wieder an und
blieb bis zum 3. Quartal 2023 mit Schwankungen relativ konstant, ohne jedoch das Niveau
der Jahre 2018 und 2019 zu erreichen.

2von3

www.parlament.gv.at



16016/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

Bei der Hohe des betriebenen Anspruchs gibt es bei den Fahrnis- und
Forderungsexekutionen von 2018 bis 2023 Schwankungen, aber keinen auffalligen oder
besonderen Aufwartstrend, insbesondere nicht in den Jahren 2022 und 2023. Etwas hoher
als die Schwankungen lag der jeweilige Wert in den letzten Jahren nur im 2. Quartal 2021.
Dies ergibt sich aus auffallig hoheren Zahlen aus dem Burgenland, weshalb sich daraus kein

Rickschluss auf einen allgemeinen Trend ziehen lasst.

Bei den Zwangsversteigerungen gab es nur eine kurzzeitige Reduktion im Jahr 2020. Ab dem
3. Quartal 2020 stieg die Zahl der Verfahren wieder an und blieb bis zum 3. Quartal 2023
mit Schwankungen relativ konstant, ohne jedoch das Niveau der Jahre 2018 und 2019 zu
erreichen. Bei der Hohe des betriebenen Anspruchs gibt es von 2018 bis 2023 grolRere
Schwankungen als bei den Fahrnis- und Forderungsexekutionen, aber ebenso keinen
auffalligen oder besonderen Aufwartstrend, insbesondere nicht in den Jahren 2022 und
2023. Etwas hoher als die durchschnittlichen Schwankungen lag der Wert in den letzten
Jahren nur im 2. Quartal 2020, im 4. Quartal 2021 und im 3. Quartal 2022. Die hoheren
Werte ergeben sich jeweils aus auffallig hoheren Zahlen aus einzelnen Bundeslandern,

woraus sich kein Riickschluss auf einen allgemeinen Trend ziehen lasst.

Das Bundesministerium flir Justiz steht in regelmaRigem Austausch mit der
Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldnerberatungen. Derzeit wird aufgrund
der Entwicklung der statistischen Zahlen kein Handlungsbedarf im Bereich des
Exekutionsrechts gesehen. Freilich kann das Bundesministerium fiir Justiz keine
abschlielRende Bewertung hinsichtlich der Belastungen durch die ,andauernde
Teuerungswelle” und sonstige auRerhalb des Exekutionsrechts liegende MalBnahmen
vornehmen, sondern die statistischen Zahlen nur auf zahlenmaRige Auffalligkeiten hin

beurteilen.

Dr." Alma Zadi¢, LL.M.
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Dieses Dokument wurde elektronisch signiert. Auch ein
Hinweis Ausdruck dieses Dokuments hat die Beweiskraft einer
offentlichen Urkunde.

Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw.
e der elektronischen Signatur finden Sie unter:

2 Priifinformation | www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:
www.justiz.gv.at/amtssignatur

3von3

www.parlament.gv.at

3von3



Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2023- 12- 07T14: 57: 34+01: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




		2023-12-07T14:39:19+0100
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2023-12-07T14:57:34+0100
	Parlamentsdirektion




